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Betreff:
Schiedsstelle der Großen Kreisstadt Markkleeberg - Wahl einer Friedensrichterin/eines
Friedensrichters und seine/seiner Stellvertreterin/Stellvertreters
 
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat wählt Herrn Steven Ludwig für die Dauer von fünf Jahren zum
Friedensrichter der Stadt Markkleeberg.
 
Der Stadtrat wählt Herrn Florian Schilling für die Dauer von fünf Jahren zum
stellvertretenden Friedensrichter der Stadt Markkleeberg.
 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 Abs. 2 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen

Fassung i. V. m. § 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom
29. November 2023 2015 in Verbindung von § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die
Schiedsstellen in den Gemeinden des Freistaates Sachsen (SächsSchiedsGütStG) vom
27. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 247) zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 13 Sächsisches

Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245).

 
Sachdarstellung:
Gemäß SächsSchiedsGütStG sind die Städte und Gemeinden verpflichtet,
Schiedsstellen zu errichten. Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einer/ einem
ehrenamtlichen Friedensrichterin/ Friedensrichters und einer/ eines Stellvertreterin
/Stellvertreters wahrgenommen.
 
Voraussetzung für die Wahl zum Friedensrichter bzw. zum Stellvertreter ist, dass die
Bewerberin/der Bewerber im Bezirk der Schiedsstelle wohnt. Der Bezirk der
Schiedsstelle ist die Stadt Markkleeberg.
 
Die Amtszeit des amtierenden Friedensrichters Herrn Matthias Götz und seiner
Stellvertreterin Frau Sibylle Bauriegel läuft zum Ende des Jahres ab, so dass eine
Neuwahl erforderlich ist. Beide stellen sich altersbedingt nicht mehr einer Neuwahl. 
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Die Stelle einer/ eines ehrenamtlichen Friedensrichterin/ Friedensrichters und einer/
eines Stellvertreterin /Stellvertreters wurde in der Ausgabe der „Markkleeberger

Stadtnachrichten“ vom 01.10.2025 mit einer Frist bis zum 31.10.2025
ausgeschrieben. Fristgerecht eingegangen sind zwei Bewerbungen. Herr Steven
Ludwig hat sich auf die Stelle des Friedensrichters beworben, Herr Florian Schilling auf
die Stelle des Friedensrichters bzw. des stellvertretenden Friedensrichters. 
 
Mit beiden wurde ein persönliches Gespräch geführt. Beide erfüllen die Voraussetzung,
das Amt des Friedensrichters bzw. des stellvertretenden Friedensrichters auszuführen.

 
Gemäß § 4 Ziff. 4 SächsSchiedsGütStG soll der Friedensrichter bei Beginn der
Amtsperiode das 30. Lebensjahr vollendet haben. Von dieser Sollvorschrift kann
jedoch abgewichen werden. Der Bewerber Herr Florian Schilling ist 27 Jahre alt. Der
zuständige Direktor des Amtsgerichts Borna, Herr Schultheiß, wurde dazu angehört

und hat keine Bedenken zur Wahl von Herrn Florian Schilling und mit Anschreiben
vom 10.11.2025 seine Zustimmung erteilt. 
 
Nach der Wahl durch den Stadtrat würden Herr Ludwig und Herr Schilling durch den
Direktor des Amtsgerichtes Borna Herr Schultheiß in das Amt des Friedensrichters
bzw. des stellvertretenden Friedensrichters berufen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel für die Schiedsstelle sind im Haushalt eingeordnet.

 
 
 
Karsten Schütze

Oberbürgermeister

 
Anlagen:
Ausschreibung in den Markkleeberger Stadtnachrichten vom 01.10.2025
Bewerbung Herr Steven Ludwig vom 25.10.2025
Bewerbung von Herrn Florian Schilling vom 25.10.2025
 
 




